
 

 
 
 

 
fahrrad mietvertrag nr. 
 
 

name  radnummer  
vorname  rahmengröße  
hotel  pumpe schloss 
e-mail  tacho korb 
miete von - bis  schlauch spray 
 
 

mietkosten  
 
produkt einzel  

euro 
gesamt 

euro 
rennrad  
1 woche (inkl. endreinigung) 
3 tage (inkl. endreinigung) 
verlängerungstag 
 
zuschlag non-cyclista-gäste (märz-april) 
pedale 

 
100,-- 
60,-- 
12,-- 

 
10,-- 
5,-- 

 

speedbike 
1 woche (inkl. endreinigung) 
3 tage (inkl. endreinigung) 
verlängerungstag 

 
90,-- 
50,-- 
12,-- 

 

stadtrad 
pro tag 
pro woche 

 
 8,-- 

50,-- 

 

trekkingrad 
pro tag 
pro woche  

 
12,-- 
75,-- 

 

radversicherung rennrad/speedbike mit selbstbehalt lt. umstehenden 
bedingungen – für 1 woche  

 
10,-- 

 

gesamtkosten netto 
 

  

IVA 
 

  

 
gesamtkosten brutto 

  

 
 
vollinhaltliche anerkennung der umseitigen cyclista miet- und versicherungsbedingungen 
 
 
 
 
 
mieter: ................................................. cyclista: ........................................................ 
 
 

 
 



 

miet- und versicherungsbedingungen 
 
der mieter erhält das fahrrad in technisch einwandfreiem, verkehrssicherem und sauberem zustand 
und wird dieses im selben zustand wieder retournieren. bei abholung des mietrades ist ein ausweis 
zu hinterlegen, dieser wird bei rückgabe des fahrrades retourniert. die endreinigung des fahrrades 
übernimmt cyclista. ausgenommen sind tagesvermietungen von cityrädern, wo bei grober 
verschmutzung eine gebühr von eur 10,00 fällig wird. 
 
in der hauptsaison mitte februar bis ende april wird bei vermietungen an gäste, die nicht über 
cyclista gebucht haben, ein einmaliger zuschlag von eur 10,00 erhoben. 
 
schäden am fahrrad sind unverzüglich zu melden, die anfallenden kosten zur schadensbehebung 
sind vom mieter zu tragen. die bezahlung des mietpreises und der nebenleistungen erfolgt vorort 
in bar. im mietpreis sind keine pedale enthalten. 
 
die jeweils gültigen mietpreise sind auf unserer homepage abrufbar und in unserem geschäftslokal 
ausgehängt. die mietpreise verstehen sich inklusive steuern und abgaben. 
 
bei stornierung einer radreservierung bis 1 woche vor dem geplanten mietbeginn kommen 50% der 
mietkosten, mindestens eur 30,00 zur verrechnung, danach ist der volle mietpreis zu bezahlen. 
 
in der zeit vom 1.3. bis 30.4. beträgt die mindestmietdauer 1 woche. mietverlängerungen sind nur 
in absprache mit cyclista möglich. 
 
der abschluß der radversicherung beinhaltet beschädigungen aufgrund eines unfalls/sturzes mit 
selbstbehalt (eur 100,00 pro schadensfall). der diebstahl des fahrrades – auch aus einem radkeller 
– ist nicht versichert. schäden am fahrrad aufgrund grober fahrlässigkeit oder durch mutwillige 
beschädigung sind vom mieter im vollen ausmaß selbst zu tragen und nicht in der versicherung 
inkludiert. die teilnahme an radrennen oder rennähnlichen sportlichen veranstaltungen ist nur mit 
ausdrücklicher schriftlicher zustimmung von cyclista zulässig. 
 
bei verlust des fahrrades hat der mieter den wiederbeschaffungswert des fahrrades sowie einen 
pauschalen beitrag zum mietentgang in höhe von 3 wochenmieten, berechnet nach den gültigen 
mietpreisen für die auf das schadensereignis nächstfolgenden vollen 3 wochen, zu ersetzen. die 
wiederbeschaffungswerte der fahrräder inkl. mietentgang betragen: 
 
cityrad stevens elegance forma:  eur 620,00 
crossrad stevens X6:  eur 750,00 
speedbike stevens strada 800: eur 1.000,00 
rennrad stevens aspin:  eur 1.380,00 
 
nicht retourniertes, verwendetes oder beschädigtes zubehör ist auf kosten des mieters zu ersetzen. 
die preise dafür sind: 
 
schlauch eur 3,00 pannenspray eur 5,00 
reifen eur 15,00 spiralschloß eur 10,00 
pumpe eur 10,00 bügelschloß eur 30,00 
computer eur 10,00 
 
cyclista haftet nicht für schäden, die durch den gebrauch des fahrrades dem mieter oder dritten 
entstehen. die nutzung und die sportliche betätigung mit dem fahrrad erfolgt auf eigene gefahr, 
cyclista lehnt ausdrücklich jeglichen regreßanspruch ab. den mietern wird ausdrücklich empfohlen, 
eine haftpflichtversicherung abzuschließen. 
 
in spanien herrscht helmpflicht, wir ersuchen alle radsportler zum schutz vor kopfverletzungen 
einen helm zu tragen und die bestimmungen der spanischen straßenverkehrsordnung einzuhalten. 
 
für etwaige streitigkeiten aus diesem vertrag wird – wenn dem keine zwingenden bestimmungen 
entgegenstehen - die anwendung österreichischen rechts und die zuständigkeit des sachlich für 
wien zuständigen gerichts vereinbart. 


